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2020 M 19.3112 Food Waste. Stopp der Lebensmittelverschwendung 
(Martina Munz) 

Eingereichter Text: Der Bundesrat wird beauftragt, das Lebensmittelgesetz (LMG), 
Artikel 7 Absatz 4, wie folgt zu ergänzen: Der Bundesrat kann besondere Bestimmun-
gen erlassen für die Abgabe von Lebensmitteln an zertifizierte Organisationen oder 
Personen, zwecks Verhinderung von Lebensmittelverlusten. Der Schutz der Gesund-
heit muss jederzeit gewährleistet sein. 
Der Bundesrat hat mit der Änderung vom 8. Dezember 2023 der Lebensmittel- und 
Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV; SR 817.02; AS 2024 9) die Grundlagen ge-
schaffen zur Erleichterung der Umverteilung von Lebensmitteln. Der neue Artikel 39 
Absatz 1bis LGV schafft die lebensmittelrechtlichen Bedingungen, damit Lebensmit-
telbetriebe Backwaren über gemeinnützige steuerbefreite Organisationen umverteilen 
können. Zudem hat das EDI mit der Änderung vom 8. Dezember 2023 der Hygiene-
verordnung EDI (HyV; SR 817.024.1; AS 2023 829) in Artikel 27c HyV Regelungen 
zur Umverteilung von Lebensmitteln erlassen. 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Ab-
schreibung.   
2021 M 20.3910 Deklaration des Produktionslandes von Brot und Backwaren 

(Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur SR) 

Eingereichter Text: Der Bundesrat wird beauftragt, das aktuelle Gesetz so anzupas-
sen, dass die Geschäfte, welche direkt oder in verarbeiteter Form (z. B. Sandwiches) 
Brot und Backwaren verkaufen oder bereitstellen (z. B. Restaurants), an einem für 
den Kunden sichtbaren Platz das Produktionsland (bei verarbeiteten Produkten wie 
Sandwiches das Produktionsland des Brotes) anzugeben. 
Der Bundesrat hat mit der Änderung vom 8. Dezember 2023 der Lebensmittel- und 
Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV; SR 817.02; AS 2024 9) beschlossen, dass 
bei Brot und Feinbackwaren, ausser Dauerbackwaren, ganz oder in Stücken, das Pro-
duktionsland im Offenverkauf grundsätzlich immer schriftlich anzugeben ist (Art. 39 
Abs. 2 Bst. d LGV). 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen der Motion als erfüllt und beantragt deren Ab-
schreibung.   


